
U
nterschriftsliste für die Zustim

m
ung zum

Volksbegehren über einen Beschluss zur Erarbeitung eines G
esetzentw

urfs durch den Senat  
zur Vergesellschaftung der W

ohnungsbestände großer W
ohnungsunternehm

en
N

am
e und  

A
nschrift

der Trägerin:

Initiative D
eutsche W

ohnen &
 Co enteignen,  

c/o Stadtteilbüro Friedrichshain,  
W

arschauer Straße 23, 10243 Berlin 
Telefon: 0151 29106276 
Internet: w

w
w

.dw
enteignen.de

E-M
ail: info@

dw
enteignen.de

W
esentlicher Inhalt des Beschlusses:

D
er Senat w

ird aufgefordert, alle M
aßnahm

en einzuleiten, 
die zur Ü

berführung von Im
m

obilien in G
em

eineigentum
 

erforderlich sind: 

• 
Vergesellschaftung der Bestände aller privatw

irtschaftlichen 
W

ohnungsunternehm
en m

it über 3.000 W
ohnungen im

 
Land Berlin. Ausgenom

m
en sind U

nternehm
en in öffentli-

chem
 Eigentum

, kom
m

unale W
ohnungsbaugesellschaften 

in privater Rechtsform
 und Bestände in kollektivem

 Besitz 
der M

ieter*innenschaft,

• 
gem

einw
irtschaftliche, nicht profitorientierte Verw

altung 
der W

ohnungsbestände durch eine Anstalt des öffentlichen 
Rechts (AöR),

• 
Verw

altung der in G
em

eineigentum
 überführten Bestände 

unter m
ehrheitlicher, dem

okratischer Beteiligung von 
Belegschaft, M

ieter*innen und Stadtgesellschaft,

• 
Verbot der Reprivatisierung dieser W

ohnungsbestände in 
der Satzung der AöR,

• 
Zahlung einer Entschädigung deutlich unter Verkehrsw

ert 
an die betroffenen W

ohnungsunternehm
en.

Kostenschätzung der Trägerin:
D

ie Entschädigungssum
m

e kann vollständig aus den M
ieten refinan-

ziert w
erden, sodass die Entschädigung den H

aushalt nicht belastet.  
D

ie M
ieten könnten dabei sogar gesenkt w

erden. D
ie Initiative „D

eutsche 
W

ohnen & Co enteignen“ schätzt die Entschädigungssum
m

e für die 
Vergesellschaftung von rund 200.000 W

ohnungen auf 7,3 bis 13,7 M
il-

liarden Euro.

A
m

tliche Kostenschätzung:
Für eine Vergesellschaftung von ca. 243.000 W

ohnungen w
erden Ent-

schädigungskosten von 28,8 bis 36 M
illiarden Euro sow

ie Erw
erbs-

nebenkosten von w
eiteren bis zu 180 M

io. Euro geschätzt. Für Erfassung 
und technische Bew

ertung der Im
m

obilien, Entschädigungen für un-
bebaute G

rundstücke, Ausgleichszahlungen für W
ertm

inderungen  
und Personalüberhänge der betroffenen U

nternehm
en fallen einm

alig 
zusätzlich 1,5 bis 1,9 M

rd. Euro an. D
er Finanzierung liegt die A

nnahm
e 

zugrunde, dass diese Kosten vollständig m
it H

ilfe von Krediten finanziert 
w

erden. Für Finanzierungskosten und Bew
irtschaftung der Bestände 

sind zusätzlich zu den M
ieteinnahm

en bei unveränderten Bestands-
m

ieten voraussichtlich 100 bis 340 M
io. Euro jährlich bei aktuell sehr 

günstigen Finanzierungsbedingungen zu erbringen.

W
ichtiger H

inw
eis:

U
nterschriftsberechtigt sind nur Personen, die am

 Tage der U
nterzeichnung zum

 Abgeordnetenhaus von 
Berlin w

ahlberechtigt sind, d. h. alle D
eutschen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, m

indestens 
seit drei M

onaten vor diesem
 Tag in Berlin m

it alleiniger W
ohnung oder m

it H
auptw

ohnung im
 M

el-
deregister verzeichnet und nicht vom

 W
ahlrecht ausgeschlossen sind. Fehlende, unvollständige, 

fehlerhafte, unleserliche oder nicht handschriftliche Angaben können die U
nterschrift ungültig m

a-
chen. U

ngültig sind auch Eintragungen, die Zusätze oder Vorbehalte enthalten, nicht fristgerecht 
erfolgen oder eingereicht w

erden oder m
it Telefax oder elektronisch überm

ittelt w
erden.

D
iese U

nterschriftsliste und die Eintragungen dürfen nur zur Prüfung der U
nterschriftsberech tigung 

durch das Bezirksam
t verw

endet w
erden. 

A
lle U

nterschriftslisten und –bögen m
üssen von der Trägerin oder den Stim

m
berechtigten bis zum

 
Ende der Auslegungsfrist, also bis 25. Juni 2021, bei einem

 Bezirksw
ahlam

t oder bei der G
eschäfts stelle 

der Landesabstim
m

ungsleiterin eingereicht w
erden. Später zugegangene U

nterschriften können nicht 
m

ehr berücksichtigt w
erden.

D
as Volksbegehren ist erfolgreich, w

enn m
indestens 7%

 der Stim
m

berechtigten (ca. 175.000 Per sonen) 
zustim

m
en.

Eine Rücknahm
e der U

nterstützungserklärung ist nicht zulässig. Stim
m

berechtigte haben gegen über 
dem

 Bezirksam
t w

ährend des laufenden Verfahrens zur G
ültigkeitsprüfung einen Anspruch auf Auskunft, 

ob zu ihnen ein D
atensatz im

 IT-Verfahren gespeichert ist. Es besteht kein Anspruch auf Auskunft aus 
dem

 schriftlichen Bestand von U
nterstützungserklärungen. U

nterstützungserklärungen, die der 
Verw

altung anlässlich der G
ültigkeitsprüfung nicht zugegangen sind, sind von der Trägerin oder 

D
ritten nach A

bschluss des Eintragungszeitraum
s unverzüglich datenschutzgerecht zu vernichten.

Ich stim
m

e dem
 Volksbegehren zu. Bitte vollständig und in D

ruckschrift ausfüllen!

N
r.

Fam
iliennam

e, Vornam
e(n)

G
eburts­

datum

A
nschrift  

im
 M

elderegister verzeichnete alleinige W
ohnung oder H

auptw
ohnung in 

Berlin am
 Tage der U

nterschrift (Straße, H
ausnum

m
er, Postleitzahl und O

rt) 

Tag der
U

nterschrift
U

nterschrift  
D

ie U
nterschrift m

uss w
ährend der Eintragungszeit vom

 
26. Februar 2021 bis zum

 25. Juni 2021 geleistet w
erden.

gültig*

ungültig*

M
ustermann, M

artina-Henriette
28.10.1959

M
usterstädter Chaussee 364 A, 13685 Berlin

26.02.2021
M
artina M

ustermann
12345* N

icht vom
 U

nterzeichner oder von der U
nterzeichnerin auszufüllen!

A
m

tliche Bescheinigung:

Bezirksam
t

 von Berlin
– Bezirksw

ahlam
t –

D
er U

nterzeichner/die U
nterzeichnerin (N

r.) ist nicht unterschriftsberechtigt, w
eil:

N
r.

Begründung in Kurzform

D
ienstsiegel

Im
 Auftrag

U
nterstützungsunterschrift



Wortlaut des Volksbegehrens 

„Beschluss zur Erarbeitung eines Gesetzentwurfs durch den Senat zur Vergesellschaftung der 
Wohnungsbestände großer Wohnungsunternehmen (Vergesellschaftungsgesetz)  

Eine soziale Wohnungsversorgung in Großstädten wie Berlin setzt in der Fläche dauerhaft sozial 
gebundene Wohnungen zu leistbaren Mieten voraus. Wer auch Haushalten mit geringen Einkommen 
Wohnungen zur Verfügung stellen will, muss unterdurchschnittliche Mieten sicherstellen. Dieses Ziel 
ist mit privaten Wohnungsunternehmen mit Gewinnerzielungsabsicht nicht zu erreichen. Die Erfahrung 
zeigt, dass auch mit Steuerungsinstrumenten wie der Mietpreisbremse oder durch Vorkaufsrechte 
zugunsten der öffentlichen Hand die Wohnungsversorgung für Haushalte mit geringem Einkommen 
nicht hinreichend sichergestellt werden kann.  

Wir brauchen eine groß angelegte Kommunalisierung beim Wohnungsbau und bei der Bereitstellung 
von Wohnungen, weil nur diese langfristig und auch in angespannten Situationen eine soziale 
Versorgung mit Wohnungen sicherstellen kann. Hierzu gehört auch eine Rekommunalisierung von 
Wohnungen, die einmal im öffentlichen Eigentum waren.  

Daher wird der Senat von Berlin aufgefordert, alle Maßnahmen einzuleiten, die zur Überführung von 
Immobilien sowie Grund und Boden in Gemeineigentum zum Zwecke der Vergesellschaftung nach Art. 
15 des Grundgesetzes erforderlich sind. Dies soll für Wohnimmobilien in Berlin sowie die Grundstücke, 
auf denen sie errichtet sind, gelten und findet Anwendung, sofern Wohnungen durch einen Eigentümer 
in einem Umfang gehalten werden, der als „vergesellschaftungsreif" definiert wird.  

Alle Unternehmen mit Gewinnerzielungsabsicht, gleich welcher Rechtsform, die Wohnungen in einer 
Anzahl über dieser Schwelle in ihrem Bestand haben, werden von der Vergesellschaftung erfasst. 
Wohnungsunternehmen, deren Töchter und nachgeordnete Wohnungsunternehmen mit 
Wohnimmobilien in Berlin gelten dabei als ein Wohnungsunternehmen. Soweit ein 
Wohnungsunternehmen eine bedeutende Beteiligung an einem dritten Wohnungsunternehmen hält, ist 
der Wohnungsbestand des dritten Wohnungsunternehmens in Berlin hinzuzurechnen. Ein unbebautes 
Grundstück im Eigentum des Wohnungsunternehmens gilt insoweit als Wohnung.  

Als Schwelle für die Vergesellschaftungsreife schlagen wir einen Umfang von 3000 Wohnungen pro 
Unternehmen vor. Durch diese Höhe werden die Grundrechte auf Eigentum und Berufsfreiheit 
geschützt, gleichzeitig erfasst dieser Wert genug Unternehmen, um Gemeineigentum in einer 
Größenordnung zu schaffen, die den Begriff Vergesellschaftung rechtfertigt.  

Ziel einer Vergesellschaftung ist die Schaffung von Gemeineigentum, weshalb Unternehmen in 
öffentlichem Eigentum oder in kollektivem Besitz der Mieter*innenschaft oder gemeinwirtschaftlich 
verwaltete Unternehmen rechtssicher ausgenommen werden sollen.  

Vergesellschaftung im Sinne von Art. 15 des Grundgesetzes bedeutet auch, dass die Verwaltung der in 
Gemeineigentum überführten Bestände unter mehrheitlicher demokratischer Beteiligung von 
Stadtgesellschaft, Mieter*innen und Belegschaft erfolgen muss. Vorgeschlagen wird daher eine neu zu 
schaffende Anstalt öffentlichen Rechts. In ihrer Satzung soll festgehalten sein, dass die Bestände der 
AöR nicht privatisiert werden.  

Die Höhe der Entschädigung ist nach Sinn und Zweck des Art. 15 des Grundgesetzes deutlich 
unterhalb des Verkehrswertes anzusetzen.“ 

 


